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RS OGH 1955/11/30 7Ob477/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

ABGB §1494

MG §19 Abs4

Rechtssatz

Wird anstatt einer Kündigung eine auf den gleichen Sachverhalt gestützte Räumungsklage eingebracht, so wird

dadurch der Lauf der Frist des § 19 Abs 4 MG bis zur rechtskräftigen Erledigung des Räumungsprozesses nicht

gehemmt.
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